
Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 12.11.2025 

Amt: Schulamt   
AZ: 40.1/52.10. 
 

Vorlage Nr. 519/XIX 

 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Schulausschuss  13.11.2025  

 Sportausschuss  19.11.2025  

 Verwaltungsausschuss  09.12.2025  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  10.12.2025  

  

Teilnahme am Bundes-Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten", 
Projektaufruf 2025/2026 
 
-Sanierung der SVA Sporthalle- 

 
 
 
Die Sporthalle der Sportvereinigung Alfeld (SVA) im unmittelbaren Stadtkerngebiet Alfelds 
bedarf dringend einer Sanierung. Am 16.10.2025 hat der Bund das neue Förderprogramm 
„Sanierung kommunaler Sportstätten“ veröffentlicht, um solche Maßnahmen zu unterstützen. 
Die Kommunen können bis zum 15.01.2026 Interesse an dem dazu ergangenem Projektaufruf 
bekunden. Dies ist sowohl für die Sanierung von Sportstätten in kommunalem wie auch im 
Vereinseigentum möglich. Die SVA Halle ist einerseits für den Schulsport der Bürgerschule und 
andererseits für den Vereinssport von großer Bedeutung und somit von Montag bis Freitag 
durchgehend belegt. Ziel ist es, diese zentral gelegene Sportstätte Kern zu sanieren, um den 
Nutzern weiterhin ihre sportlichen Aktivitäten im Innenstadtbereich zu ermöglichen 
(Effizienzgebäudestufe 85 muss erreicht werden). Das Programm unterstützt Sanierungen und 
Modernisierungen von Bestandssportstätten mit 45 % bzw. bei Kommunen in Haushaltsnotlage 
-wie die Stadt Alfeld (Leine)- mit 75%. Ersatzneubauten sind nur im Ausnahmefall förderfähig, 
wenn die dann notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnung ergibt, dass der Neubau im Vergleich 
zur Sanierung die nachweislich wirtschaftlichere Variante ist. Bauliche Erweiterungen können 
nur gefördert werden, wenn diese zur Erreichung der Förderziele zwingend notwendig sind 
(Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit etc.). 
 
Der Sanierungsaufwand der SVA Sporthalle beträgt laut Kostenschätzung 1,20 Millionen Euro, 
sodass bei einer Förderung von maximal 75 % der zuwendungsfähigen Sanierungs-
Gesamtkosten ein stadtseitiger Finanzierungsanteil von mindestens 300.000,- € (25 %) im 
Rahmen einer Interessenbekundung zugesagt werden muss. 
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Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 

 
„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) befürwortet die Beantragung und Durchführung der 
Maßnahme „Sanierung der Sporthalle der Sportvereinigung Alfeld am Antonianger 1“ im 
Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten – Projektaufruf 
2025/2026“. Der erforderliche Eigenanteil von mindestens 300.000,- € wird im Haushalt der 
Stadt Alfeld (Leine) bereitgestellt. Eventuelle Mehrkosten, die eine Erhöhung des städtischen 
Eigenanteils über die vorgenannten Beträge hinaus nach sich ziehen, werden durch die Stadt 
Alfeld (Leine) getragen.“ 
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